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L66207 Landw Bringungsrecht Güter- und Seilwege Tirol

80/06 Bodenreform

Norm

GSGG §2 Abs1 Z1;

GSLG Tir §2 Abs1 lita;

Rechtssatz

Wenn ein Bringungsrechtswerber vorbringt, zur Holzentnahme aus dem betro enen Waldstück jederzeit nach

Gutdünken berechtigt zu sein, ist zu erwidern, dass der mit der Einräumung eines Bringungsrechtes verknüpfte Eingri

in fremdes Eigentum gesetzlich an das Vorliegen von Voraussetzungen geknüpft ist, die mit einer solchen Beliebigkeit

eines Willensentschlusses zur Holzentnahme nicht einhergehen. Nach § 2 Abs. 1 lit. a Tir GSLG ist ein solcher

Eigentumseingri  im ö entlichen Interesse an der Erhaltung einer leistungsfähigen Land- und Forstwirtschaft nämlich

nur dann gerechtfertigt, wenn die objektiv als zweckmäßig anzusehende Bewirtschaftung erheblich beeinträchtigt ist.
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